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CHECKLISTE: 

INTERNE STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

Der Betriebsrat kann die betriebsinterne Ausschreibung von zu besetzenden Stellen 

verlangen. Er hat hierüber zu beschließen und dies dem Arbeitgeber mitzuteilen. Dieser 

Beschluss sollte sicherheitshalber zu Beginn jeder Amtsperiode erfolgen.  

Missachtet der Arbeitgeber den Beschluss des Betriebsrates, so steht diesem im Zweifel ein 

Zustimmungsverweigerungsrecht bei externen Neueinstellungen zu.  

 

 Aufnahme in die Tagesordnung: 

„Verlangen interne Stellenausschreibung für alle Arbeitsplätze des Betriebes.“ 

 

 Ordnungsgemäße Ladung:  

Alle Mitglieder des BR sind unter Angabe der Tagesordnung zu laden 

 

 Ordnungsgemäße Beratung:  

Beratung des Sachverhaltes, Beratung des Vorgehens des BR 

 

 Ordnungsgemäße Beschlussfassung:  

 

„Der Betriebsrat beschließt, den Arbeitgeber aufzufordern, künftig sämtliche zu 

besetzenden Arbeitsplätze des Betriebes intern auszuschreiben.“ 

 

Abstimmung:  Ja:    Nein:  
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 An Arbeitgeber:  

Ausfertigung des Beschlusses und Aufforderung einer innerbetrieblichen 

Stellenausschreibung 

 
Verlangen der internen Stellenausschreibung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom xx.xx.xxxx beschlossen, dass er vom jetzigen 

Zeitpunkt an die innerbetriebliche Stellenausschreibung aller Arbeitsplätze verlangt. Die 
Ausschreibungen können durchaus über das schwarze Brett erfolgen. Die Ausschreibungen 

sollen enthalten:  

 

• die Abteilung in der die Stelle zu besetzen ist, 

• eine genaue Beschreibung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingungen, 

• die fachlichen Anforderungen, 

• die Angaben der Tarifgruppe und sämtliche außertarifliche Zulagen, 

• die Arbeitszeiten, 

• die einzureichenden Bewerbungsunterlagen, 

• den Besetzungstermin,  

• die Form der Bewerbung, 

• die Bezeichnung der die Bewerbung entgegennehmende Stelle  

 

Wir bitten um umgehende Beachtung, da wir ansonsten bei externen Bewerbungen zu Zustimmung 

verweigern müssten 


